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Karben, 17.10.2023 
 

Federführung: Fachbereich 2 Finanzen 
Vorlagen-Nummer: 
FB 2/959/2021-2026 

AZ.:  

Bearbeiter: Peter Dahlheimer 

Verfasser Peter Dahlheimer  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Magistrat 11.12.2023  
Haupt- und Finanzausschuss 13.12.2023  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Darlehensaufnahme der Stadt Karben in Höhe von 870.000,00 € im Haushaltsjahr 
2023 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 870.000 € wird beschlossen zu den am 
Tag der Beschlussfassung angebotenen günstigsten Konditionen. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Im Haushaltsplan 2023 der Stadt Karben ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 
870.000 € vorgesehen. Diese sollen jetzt aufgenommen werden zur Deckung 
diverser Investitionsmaßnahmen. 
 
Gemäß Hauptsatzung der Stadt Karben ist für die Beschlussfassung über eine 
Darlehensaufnahme der H+F-Ausschuss zuständig.  
 
Die angebotenen Zinssätze werden am Tag der Beschlussfassung vorgelegt.  
Dabei soll ein Annuitätendarlehen mit einer vierteljährlichen Zahlweise zur 
Quartalsmitte und einer Tilgungsrate von 2 % bei einer Zinsbindungsfrist von 10 
Jahren (alternativ 15 Jahre) zugrunde gelegt werden. 
 
 
Finanzierung:  
 
Finanzielle Auswirkungen:   870.000 € 
 

HH 2023 870.000,00 Produkt: 162000 

Bisher 
angeordnet 
und beauftragt 

           0,00 Kostenstelle: 
Sachkonto: 

201002 
4206010 

Noch 
verfügbar 

870.000,00 I-Nr I-2010024 
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Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen. 

 
Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

Übersicht Angebote der angefragten Banken am Tag der Beschlussfassung im H+F 
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